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6.   Berechnung von Sachschäden 

Die Sachschäden werden auf der Grundlage der Reparaturkosten oder des wirtschaftlichen Wertes des 
betroffenen Vermögenswerts vor dem Ereignis, das den Schaden verursacht hat, berechnet und dürfen 
nicht höher sein als die Reparaturkosten oder die durch das Schadensereignis verursachte Minderung des 
Marktwerts, das heißt die Differenz zwischen dem Wert des Vermögenswerts unmittelbar vor dem 
Schadensereignis und seinem Wert unmittelbar danach.


